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( 1) Aufgabe .der Jagdgenossenschaft .Q 5G01 :uu�uesh�r�o� ... 

•

•• 
·ist d;e gemeinschaftliche .Nu�zung und Verwaltung der Jagd auf

.. ; ... .. _.. .... . . _den, G�undstUcken .. 1.h_�er Genossen� • 
. : . � 

··: •• (2·). ·Die .J.agdgenossenschaf·t ist rechtsfähig. Sie steht· hinsichtlich• 
der Wahrnehmµng ihrer Aufgaben unter ·der Aufsicht des Land-

. ·, :.. . . . tre; ses .l'.orbia· .
..
. �: . . ' . .. . . . . 

� _:�·�·- . < . (3). .Ges·chlftsjahr der . .J.agdgenos�enschaft ist das Jagdjahr
_ :. ••• . .... . _. _ (1.April bis 3t .• Mlrz). } ... , .. ·• :- � ... : . . . . . • • , . . . . . 

• • ' • § z Mi tg1 ieder der Ja9.d9en0ssenschaft • 
(1) .JAgdg�noss_en sind:

1. die EigentUmer· �er zum Gebiet der Geme:tnde-o - 5G01 I!uncia"shäc
gehörenden.GruQdstUcke. mit Ausnahme der GrundStUcte. a,e

. -,. .. · ... .. .. 
nach dem . . · • · • • ,· thDringlschen . Landes�
jagdgesetzes.befriedet sind, oder die zu einem Eigenjagd-
bezirk geh6ren; • •• · . . • . 

� 

2. die ··E1getitUmer···ii�1·terer dem gemein'schaft11�hen '1agdbezirk
durch Vertrag oder VerfUgung angegliederter GrundstUcke. 

(2) Auf einer Deuti·c·b!!! §!un��att!.!.1_sog9 1st das Gebiet des
• "me1nschali1tcnen.�aga6ezrris m1t rturstUcksbezeichnungen

e;nzsutr�gen·i b.efr:1edete Bezirke (Artikel 8 Abs. t und 2 
. . des Landesjagdge�etz�s) sind kenntlich zu machen. Die Karte

:. . • : . . 1st auf dem -D!!!!!l!!!.!S!D� �u halten und. dem Jagdpachtvertrag 
j_. � .··· ... · ·· .. e .. 7UfUgen • ..... · · · • • • · · 
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._... § � Organe der• Jagdgen·ossenschaft • • 
� . . . -DieAajdgenossens�haft hat folgende Organe:

•-'.:< , '·.1. den -�·agci�or�ta�4.�.
· ,: : . 

• 
•• . . . . 

• 2. di.e. Versa'1ml ung _cler Jagd�e'nossen.
§ 4 Jagdvars·tand der· .la9d9enassenschaft
( 1) . Der .Jagdvors.tand �es;eht .. aus dem- Vgt!1 tl!Ud!?l t dem !�bt!!tf!!!!• -� und de, g!!!!!!fDbi:!t• .Die Versammlung aer �agdgenossen wli6f t

: . .. • :. . dien �agdvors :t.an4 •�I �11 e Dauer . von !i ew- .Jahren. Mi tg1 i ed des
;_or• : ::: •• • • • .�· .Jagdvorstalldes kann nur s.ein1 wer vott]lhr1g und geschlftsflh:.-:.·::· .. _: _ .. · • ···1�t. D1e_-Vots��ndsm1�tg11e.d!n'. so1-1en. Jagd.9.�noss en· sein.

. . . . . . . . . . . 
. . 

. 
. .... 

: ... • . �:,,.: .. :_· ... (2) ':D1e Mitglieder :·des.·.lagdyorstandes erha1ten Ersitz ihrer not••. .. •. • � • .wendigen .baren ·Auslagen. Im Ubrigen st�ht ihnen eine VergUtur
� • .: .. fUr ihre Tltigkeit•nicht zu.· • • • 
t• . • . • - • •• • • . . . . 

..... 
. ..
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.. - 2 - . .. ... . . 
• § 5 Beschlusse de�.Jagdvorstandej

. . 
• . ( 1) Der Jagdvorstand beschließt durch Abstimmung. Bei Stimmen­

gleichheit entscheidet die Stimme des Vors1tzenden .. Das 
Stimmrecht i� Vorstand kann nur pers6nlich ausgeUbt werden . 

.... . 

-

(2) 

(3) 

. Die Mitglieder des �agdvorstandes dUrfen bei der B�schluB­
fassung nicht mitwirken. wenn die Entscheidung ihnen· selbst, .....

- 1 hren Ehegatten,· ·1 hren . Ven,andten b1 s zum dr1 tten odet- Ver­
schwlge�ten bis zum zweiten Grad� oder einer von· ibnen kraft. 
gese�zl�cher oder rechtsgeschlft11cher Vo11m�c,t vertretenen 
Person einen unmittelbaren·Vorteil oder Nacht.11 bringen kann. 
Der Ja�dvorstand ve�tri�t die Jagdgeno�sensch�ft geti�htlich 
und außergerichtlich. Zur Abgabe von Wi11enserklärungen und 
zum Abschlu& von Verträgen. durch die die Jagdg�nossenschaft 
verpflichtet werden soll, sind nur sämtliche Mitgl�eder d�s
Jagdvorstandes gemeinsam befugt. . . . • · • .. . . 
Der .Jagdvorstand· ·bieibt a·uch nach Ablauf seiner �mtszeit bis
zu der fUr die Wahl des neuen VorstJndes angesetzten Ver- ..
sammlung der Jagdgenossen zur Vertretung der Jagdgenossenschaf� 

. berecht1 gt. Kommt 1 n der Vers.amml ung ein Beschl u& Uber die 
Wahl nicht zustartde. so gilt§ 6 Abs. 3.

: . 
§. & 

( 1) 

BeschlUsse der Genossenschaftsversammlung 
Einem Besch1u& der Versammlung der·Jagdgenossen sind vorbe-

(2) 

_hal:t�n: · -� · • · "..... . • • 
1. Entscheidungen, die die Gestalt ·des �agdbezirks betreffen·

(Angliederung, Abtrennung, Teilung).
2.· die En.tscheidung Uber die Nutzung der gemeinschaftlichen

Jagd durch a_ngestel lte .Jäger. 
• 3. dJe Entscheidung Uber d1e�Form der ·verpächtung nach Ma&­

gibe des§ 9-saw-te·-die Entscheidung·Uber die Erteilung des 
Zuschlages bei der Jagdverpachtung, sofern diese Entschei-
_dung nicht ausdrUcklich auf den �agdvorstand delegiert wird, 

4. d 1 e Ent�·c·hei·d�ng Uber ili e. Verw.endung de�· ··Jagdertra·g·s=. . �.
5. die Wah�, die ·Abbe�ufung und die Ent1astung des ��gdvorstan��,
6. die .11hr11che Neuwahl von zwei KassenprUfern; welche nicht :.·dem·Vorstand angeh8ren dUrfen,· •

:. 7. Xn�e.rungei, d·er Satzung•· _ ". 
s. Umlagen �ach§ �9 Abs. 1 des Bu�desjagdgesetz�s.

Ein Besch1u8 der Versammlung kommt zustande. wenn 
1, die Mehrzahl· der in cler Versammlung pers6nl ich. anwesenden 

oder vertreteneri-Jagdgenossen dem.Beschlu& zustimmt; . • 
2. di� zum' gemeinschaftlichen· .l�gdbez1rk geh8�iie'n G·runds.tUcke •

der .Jagdgenossen.- cHe dem Beschluß zugest1mmt h·aben, gegen­
Uber den zum · gemei n�chaftl 1 c�en .lagdbezfrk geh8ri gen Grun·d� 
stucken der sonst anwesenden oder vertretenen Jagdgenassen
eine Mehrheit der Fliehe ergeben� GrundstUcke von Jagdge- ·
nossen. die weder anwesend ·nach vertreten sind, sind b�i 
der Zählung nicht zu berUcksichtige�. 

•• 
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(3) .. •. Kommt-ein Beschluß Uber die·wahl des Jagdvorstands nicht zu-·• stande• so.werden die Geschäfte des Jagdvorstands durch den 

·,. · Gemeindedirektor wahrgenommen. 
;: :_:···· .(4) _· · S�tzungsänderungen· (Absatz· 1 Nr„ 7) bedUrfen der Genehmigung
. . . .. •• • der· Aufsichtsbehörde�-· •• . 

i: �-:�··�: .. : .• ! • ' • . • . • . . • . • • . • • •• . .. . .
• 

= 

• • � • § 7 Ei nbe-rufUng der _Genossenschaftsversamm1 ung

. : .... 
·. ·_ .. ·::

.. 

• ( 1) Der Jag·dvors tand. sol f die \tersamml ung der Jagdgenosse·n bis
�um E�de des laufenden Jagdjahres jährlich mind•stens einmal 

·einberufen.Liegen wichtige GrUnde vor. ist eine außerordent­
liche Versamm1ung anzusetze�; Unt�rlä8t der Jbgdvorstand di� 
Einberufung der jlhr11chen oder trotz Vorliegen eines wichtige, 
Grundes"die Einberufung einer 1ußerordentlichen Versammlung. 
so kann

.
jeder Jagdgenosse bei �e� Aufsichtsbehörde beantrag�nr

daß diese �ie .Ver�ammlun� einberuft. 
(2) Zu allen Versammlungen sind die äagdgenossen schriftlich oder

.durch Bekanntmachung �ach den fUr d;e öffent11chen Bekannt­
:machungen der Gemeinde geltenden Vorschriften unter Angabe 
von Ort. Zeit un�_Ta�eso�dnung mindestens eine Woche vorher · 

§ 8

(1)

(2) 

• zu laden.· . .. 
•• 

DurchfUhrung der Genos$enschaftsversammlung 
Zur Teilnahme an der Versam�lung der Jagdgenossen sind diese·· 
selbst. oder ihre ·gesetzlichen Vertreter berechtigt. Die Be-

··rechtigten tannen Jich durch Be�ollmKchtigte vertreten lassen.
Di"e Vollmacht bedarf ·der Schriftform und-ist nur gUltig, wenn
die Unterschrift des Vollmachtgebers durch eine Gemeinde oder
·.einen Notar .beg1�ub·igt._ ist� • . • • 
Die Versamm1unge·n: werden dur.ch den Vorsitzenden des VQrstande! 
-in Ausnahmefällen durch einen Beauftragt�n der Aufsichts-.

. behörde- geleitet. Der Jagdvorstand hat Uber jede Versammlung 
ei�� Niederschrift zu .fertigen. die vom Versammlungsleiter 
zu unterschr�i &en· -i•s.�. Sie sol 1 entha 1 ten: 

-1. die Namen· aller a_nwes·enden oder vertretenen .Jagdgen�ssen,
2.· soweit ·Jagd-genossen-durch o.rid·ere. Personen vertreten s·iad·,·

die Namen der. Vertreter .und ggf. eine Feststellu.ng Uber
die NachprUfung· 1J1rer Vollmacht. .. • 

3.- d1e Fll�he:d�r GrundstUcke jedes anw�senden oder vertre�Ln· 
Jagdgenossen, die•bei·der Beschlußfassung·zugrunde gelegt 
wurde.· ·. • ••• � ·=- . •. . . • 

.4. den �ortlaut �e� Besch1Usse un�er Angabe der Mehrheit na�h 
der �opfzahl und der Fläche. m;t der si"e gefaßt wurden, 

5. bei Be$ch1Ussen Uber die Verwendung der Jagdnutzung auch d
Namen der· anwesenden ode� vertretenen Jagdgenossen. die· 

•::y::�:. . .. .. · �. ��m BeSf�}uß.�.�ic�.� �u_ge�ti�mt haben.. • .- • 
- . .. .,.- .. . 

§ · 9 : .ligdv8rpac·h ·tung· : _· •
• \·.:._ •• • - ,:

. . • .. • • • . . .• • • .. q. •
••• ctr_ • . . 

Die Versammlung der··J1gdgenoss·en beschließt, ob d1e gemeinscl 
liehe· Jagd durch 6ffent1iche Ausbiatung oder freihlndig zu v• 
pachten 1st, oder statt einer .Neuverp�ch�ung ein bestehender 
Pachtvertrag Uber die Pachtzeit hinaus ver)lngert werden sol 
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Die �ersammlung kann beschließen, daß als Bieter oder Pichte· 
nur JJgdgenossen �uzulassen sind; sie kann sich die Genehmi� 
gung des Pachtvertrages vorbehalten. 

• 

§ 1.0
( 1)

(2) 

Bei Abschluß des Jagdpachtv���rages vertritt der Jagdvorstand 
die Jagdgenossenschaft. 
Auszahl un9 des Jagdnutzungs, :rages 
Der Jagdvorstand verteilt d�- Reinertrag der Jagd jlhr1ich 

��an die Jagdgenossen�nach Ma6gabe des Flächenverhältnisses 
der GrundstUcke, mit denen sie der Jagdgenossenschaft ange­
htiren. Jagdgenossen; die nicht die Oberweisung ihres Anteils 
auf 1hr Konto be�ntragt haben, haben diesen an den vom Jagd-
vorstand fes tg�_setzt_en und bekanntgemac.hten Zahl tagen abzuholen. 
Die Versammlung der Jagdgenosien k�nn beschließen, daß d�r 
Reinertrag der Jagd nicht verteilt, sondern fUr andere Zwecke 
verwandt wird. Der Beschluß 1st a11en Jagdgenossen schriftlich 
oder du�ch 6ffentliche Bekanntmachung mitzuteilen. Jagdge­
nossen. die dem Beschluß nicht zuges�i�mt haben, k5nnen inner-
ha 1 b ei.nes Monats nach deJ' Bekanntmachung schri ftl 1 eh oder 
mUndli�H zu Protokoll des Jagdvorstandes die Auszahlung ihres 
Ante11 s� verlangen.· 
Wird de� Jagdertrag nicht an die Jagdgenossen verteilt, so hat 
der Jagdvorstand ·Uber die Verwendung des Ertrages in der jähr-
11 chen Versammlung der Jagdgenossen Rechnung zu legen .. 

,. ,. 

Beschlossen durc� die_ Mi. tg1 i ederversamml ung der Jagdgenos·senschaft.. . .. 
==r=<::::::::=: .: : . • . ·.
· r. ·::�: 5GQ1 !!ti:icle�h�gcn • � • : • :·
-----------�--------------,• 

Ort 
�l:.!..f_1_�.J:__ 

• Datum

• Der Jagdvorstand:

--�,;{�---------
Vorsitzender • - KassenfUhrer

------ ----------------------------------------------------------------
' 

• l·A!
Land reis Worbis
Der tandrat 
Az.

Worbis 

Vorstehende· .Satzung wird gemäß § g- Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 
29.09.1976.BGBl. I s. 2849 -in der zur Zeit gUltigen Fassung-in 

i· _.,Verbindung m1 t Art. • 
• ·:
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